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Vorwort zur 2. Auflage

Mit dieser 2. Auflage wurde das Werk völlig überarbeitet und aktualisiert.
Die neueste Rechtsprechung und Literatur wurden für die Zeit bis zum
Redaktionsschluss Ende August 2004 berücksichtigt. Gleichzeitig wurde
die Darstellung des einstweiligen Rechtsschutzes um die Bereiche des
Güterrechts, die Verfahren der Wohnungszuweisung und Hausratsteilung
und die Verfahren nach dem zum 1. Januar 2002 in Kraft getretenen Ge-
waltschutzgesetz erweitert.

In isolierten Verfahren zum Sorge- und Umgangsrecht sowie zur Be-
nutzung der Ehewohnung und des Hausrats ist nach der neu geschaffenen
Vorschrift des § 621g BGB inzwischen ebenfalls eine einstweilige Anord-
nung zulässig, was die Anwendbarkeit der gewohnheitsrechtlich anerkann-
ten vorläufigen Anordnung in FGG-Familiensachen stark einschränkt. In
Verfahren nach dem Gewaltschutzgesetz lässt jetzt § 64b Abs. 3 FGG
ausdrücklich einstweilige Anordnungen zu.

Der Aufbau des Buches orientiert sich an der Bedeutung für die ge-
richtliche Praxis und an der systematischen Regelung in den anwendbaren
Verfahrensordnungen. Das Verfahren der einstweiligen Anordnung ist
grundlegend in den allgemeinen Vorschriften für Verfahren in Ehesachen
(§§ 620 a bis 620g ZPO) geregelt. Auf diese Vorschriften nehmen die wei-
teren gesetzlichen Regelungen für einstweilige Anordnungen in isolierten
Familiensachen ausdrücklich Bezug. Das gilt für Verfahren in Unterhalts-
sachen nach § 644 S. 2 ZPO wie für Prozesskostenvorschüsse nach § 127a
Abs. 2 ZPO, Isolierte FGG-Familiensachen nach § 621g S. 2 ZPO und
Verfahren nach dem Gewaltschutzgesetz gemäß § 64b Abs. 3 S. 2 FGG.
Mit diesen gesetzlichen Vorschriften wurde das Recht des einstweiligen
Rechtsschutzes weiter vereinheitlicht und ist dadurch übersichtlicher und
verständlicher geworden. Unterschiede sind nur dort geboten, wo die
Grundzüge der verschiedenen Verfahrensordnungen, insbesondere der
Ermittlungsgrundsatz in Verfahren der freiwilligen Gerichtsbarkeit oder
das staatliche Wächteramt in Sorgerechtsverfahren dieses gebieten.

Die Ausführungen zum internationalen Recht bei Kindesentführungen
wurden ebenfalls aktualisiert und um die inzwischen ergangene nationale
und internationale Rechtsprechung ergänzt.
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Die Ausführungen zum Streitwert sowie zu den gerichtlichen und au-
ßergerichtlichen Kosten wurden ebenfalls aktualisiert. Dabei ist schon das
zum 1. Juli 2004 in Kraft getretene Rechtsanwaltsvergütungsgesetz be-
rücksichtigt.

Karlsruhe, im September 2004 Der Verfasser
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Vorwort zur 1. Auflage

Der einstweilige Rechtsschutz ist im Familienrecht von existentieller Be-
deutung. Dieses gilt insbesondere im Bereich des Unterhaltsrechts, das
den wesentlichen Anteil gerichtlicher Verfahren ausmacht. In einer gro-
ßen Anzahl der Fälle sind die Unterhaltsberechtigten nicht einmal in der
Lage, den nötigsten Unterhaltsbedarf selbst abzudecken. In diesen Fällen
bedarf es alsbald eines Unterhaltstitels, um die Unterhaltsberechtigten
nicht der subsidiären und ihnen bei Leistungsfähigkeit des Unterhalts-
pflichtigen nicht zumutbaren Sozialhilfe anheim fallen zu lassen. Im Be-
reich des Sorgerechts und der damit zusammenhängenden Folgeentschei-
dungen ist einstweiliger Rechtsschutz nicht selten notwendig, um die
minderjährigen Kinder aus dem unmittelbaren Konfliktbereich der El-
tern zu lösen, einen häufigen Wechsel des ständigen Aufenthalts zu ver-
meiden und damit Gefahren für das Kindeswohl abzuwenden. Im Bereich
des Zugewinnausgleichs gilt es, die Ausgleichsforderung des berechtigten
Ehegatten vor Vermögensdispositionen des Ausgleichspflichtigen zu si-
chern.

Im Unterhaltsrecht hat die einstweilige Anordnung durch gesetzliche
Neuregelungen und die überwiegende Auffassung in Rechtsprechung und
Literatur erheblich an Bedeutung gewonnen. Sie ist nicht nur auf das
Scheidungsverbundverfahren nach den §§ 620ff ZPO beschränkt, son-
dern nach § 644 ZPO auch in allen isolierten Unterhaltsverfahren zuläs-
sig. In Kindschaftssachen regelt § 641d ZPO die Zulässigkeit einstweili-
ger Anordnungen, während ein Prozesskostenvorschuss nach § 127a ZPO
einstweilen zugesprochen werden kann. Da die einstweilige Anordnung
auf den gesamten Unterhaltsbedarf gerichtet ist und bis zum Inkrafttreten
einer anderweitigen Regelung gilt, geht sie der Leistungsverfügung, die
nur den Notunterhalt sichert und auf 6 Monate beschränkt ist, vor.

Im Scheidungsverbundverfahren sind einstweilige Anordnungen auch
zu weiteren Folgesachen, insbesondere zum Sorgerecht und Umgangs-
recht zulässig. Ist ein Scheidungsverfahren nicht anhängig und streiten die
Kindeseltern darüber im isolierten FGG-Verfahren, wird ergänzend zu
den gesetzlich normierten Einzelfallregelungen generell eine vorläufige
Anordnung für zulässig erachtet.
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Sind minderjährige Kinder, die das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet
haben, unter Verletzung des Sorgerechts anderer Personen ins Ausland
verbracht worden oder werden sie dort zurückgehalten, kommt eine so-
fortige Rückführung nach internationalen Vereinbarungen, insbesondere
nach dem Haager Übereinkommen über die zivilrechtlichen Aspekte in-
ternationaler Kindesentführung in Betracht, um eine Sorgerechtsent-
scheidung durch die Gerichte des gewöhnlichen Aufenthaltsortes sicher-
zustellen.

Im Zugewinnausgleich erstrecken sich die Sicherungsmöglichkeiten we-
gen der durch ihn betroffenen nicht unerheblichen Beträge auf materiell-
rechtliche und verfahrensrechtliche Vorschriften. Das Zusammenspiel
wirft auch im Hinblick auf die Rechtsprechung zum einstweiligen Rechts-
schutz im Unterhaltsrecht noch erhebliche Probleme auf.

Die Einzelheiten im einstweiligen Rechtsschutz, insbesondere das Ver-
fahren der einstweiligen Anordnung und die Konkurrenz zur einstweili-
gen Verfügung sind in Rechtsprechung und Literatur nach wie vor um-
stritten. Der vorliegende Beitrag soll neben einer systematischen Dar-
stellung der zulässigen Formen einstweiligen Rechtsschutzes auch die in
der gerichtlichen Praxis wichtigsten Streitfragen behandeln und einer in
sich stimmigen Lösung zuführen.

Celle, im März 2000 Der Verfasser
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